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Der Herbst ist ins Land gezogen - die Zeit wurde umgestellt, die Nªch-
te sind wieder deutlich k¿hler und lªnger. Die Natur hat lªngst begon-
nen, sich wieder in ihre herbstlichen Tºne zu verfªrben.  

Ein teilweise sehr heiÇer Sommer - in dem auch von D¿rre und niedri-
gen Wasserstªnden die Rede war - liegt hinter uns.  

Die Sch¿lerinnen und Sch¿ler haben bereits erholsame Herbstferien 
verbracht. Heuer war es endlich ein Schulbeginn ohne Masken und Te-
stungen. Von Homeschooling ist derzeit keine Rede. Dies ist sowohl f¿r 
die Sch¿lerinnen und Sch¿ler eine groÇe Erleichterung als auch f¿r das 
Lehrpersonal.  

Dennoch stehen wir vor anderen, groÇen Herausforderungen. In der 
Ukraine herrscht nach wie vor Krieg. Die dadurch hervorgerufene Ener-
giekrise und Preisexplosionen treffen uns alle mit voller Wucht. Kosten 
f¿r Strom, Heizen, Treibstoff oder Lebensmittel sind in die Hºhe ge-
schnalzt und somit haben viele Personen und Familien das Problem, 
diese Ausgaben zu decken. 

Seitens des Landes N¥ und auch seitens des Bundes wurden konkrete 
MaÇnahmen gesetzt, um die Haushalte finanziell zu entlasten. Sei es 
durch den blau-gelben Strompreisrabatt des Landes N¥ als auch durch 
die gesetzte Strompreisbremse des Bundes oder die vorgezogene Aus-
zahlung des Klimabonus.  

Weiters gibt es seitens des Landes N¥ auch das blau-gelbe Schulstar-
geld. Seitens der Marktgemeinde Kºnigsbrunn am Wagram wird f¿r 
Schulanfªnger ebenfalls eine Schulstarthilfe von ú 70,00 ausbezahlt.  

Der Heizkostenzuschuss wurde f¿r die heurige Heizperiode seitens der 
Gemeinde ebenfalls stark erhºht. 

Nªhere Informationen zu diesen Themen finden Sie auf der Seite 5 der 
Gemeindezeitung. 

Ob und welche weiteren MaÇnahmen aufgrund dieser unsicheren Situ-
ation noch zu treffen sein werden, bleibt abzuwarten. 

In unserer Gemeinde hat sich in den letzten Monaten viel getan.  

Die ºffentliche WC-Anlage am Bromberg ist fertiggestellt, die wichtige 
Umstellung der ºffentlichen Beleuchtung auf LED ist fast abgeschlos-
sen.  

Die Sanierung der Oberen GartenstraÇe hat Anfang November begon-
nen.  

Ein weiteres groÇes Projekt, welches nªchstes Jahr starten wird, ist der 
Zubau des Kindergartens Kºnigsbrunn am Wagram. Auch hier geht es 
bereits in die Planungsphase.  

Am 13.09.2022 und 27.10.2022 haben Sitzungen des Gemeinderates 
stattgefunden. Die in diesen Sitzungen ergangenen Beschl¿sse finden 
Sie auf den Seiten 3 und 4 der Zeitung. 

An dieser Stelle darf ich Ihnen einen schºnen Herbst w¿nschen. Genie-
Çen Sie ihn und bleiben Sie weiterhin gesund.  
 

Ihr B¿rgermeister 

 
Franz Stºger 

Liebe Gemeindeb¿rgerinnen und Gemeindeb¿rger! 
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XXX 
 
Das ºffentliche Sitzungsproto-
koll der Gemeinderatssitzung 
vom 30.06.2022 wurde ein-
stimmig und das Protokoll vom  
13.09.2022 wurde mit einer 
Enthaltung beschlossen.  
 

XXX 
 
Einstimmig beschlossen wurde 
die Aus¿bung des Wieder-
kaufsrechtes betreffend das 
GSt-Nr. 1035/3, EZ 639, KG 
Kºnigsbrunn am Wagram, um 
den damaligen Verkaufspreis 
von ú 31.872,00. 

 
XXX 

 
Einstimmig beschlossen wurde 
die Aus¿bung des Wieder-
kaufsrechtes betreffend das 
GSt-Nr. 1035/4, EZ 644, KG 
Kºnigsbrunn am Wagram, um 
den damaligen Verkaufspreis 
von ú 31.536,00. 
 

XXX 
 
Einstimmig beschlossen wurde 
die Aus¿bung des Wieder-
kaufsrechtes betreffend das 
GSt-Nr. 1035/8, EZ 643, KG 
Kºnigsbrunn am Wagram, um 
den damaligen Verkaufspreis 
von ú 29.520,00. 
 

XXX 
 
Ebenfalls einstimmig beschlos-
sen wurde der Teilungsplan 
der Terragon Vermessung ZT 
GmbH, GZ 11910, vom 

12.05.2022 hinsichtlich der 
Abtretung von 37 mĮ vom 
GSt-Nr. 156, EZ 257, KG Frau-
endorf, an das ºffentliche Gut 
der Marktgemeinde, GSt-Nr. 
134, EZ 269. Aufgrund dessen 
werden die GSt-Nr. 156/1 und 
156/2 zum Bauplatz erklªrt. 
 

XXX 
 
Die Teilungsplªne des Amtes 
der N¥ Landesregierung mit 
der GZ 50716A und 50716B 
ĂOrtsdurchfahrt KG Bierbaumñ 
wurden ebenso einstimmig 
beschlossen. 
 

XXX 
 
Einstimmig beschlossen wurde 
die Umr¿stung der Telefonzel-
le in eine B¿cherzelle beim 
Buswartehªuschen in der KG 
Kºnigsbrunn am Wagram. 
 

XXX 
 
Weiters wurde einstimmig be-
schlossen, ab 01.01.2023 den 
Gutscheinwert f¿r Jubilare ab 
70 Jahren sowie bei Ehejubilª-
en von bisher ú 40,00 auf 
ú 50,00 zu erhºhen. F¿r Jubi-
lare besteht auch die Mºglich-
keit, das Jubilªumsgeschenk 
von ú 50,00 an Vereine oder 
Feuerwehren der Gemeinde 
zu spenden. 
 

XXX 
 
Die Erhºhung des Quadratme-
terpreises f¿r Bauland f¿r ge-
meindeeigene Grundst¿cke 

wurde von bisher ú 48,00/mĮ 
auf nunmehr ú 65,00/mĮ ein-
stimmig beschlossen. 
 

XXX 
 
Das Ansuchen der FF Kºnigs-
brunn am Wagram um Sub-
vention f¿r die Anschaffung 
eines SchlieÇsystems f¿r das 
Feuerwehrhaus wurde ein-
stimmig mit 50 % des An-
schaffungspreises (ú 
4.528,90), das ist eine Sub-
vention in Hºhe von ú 
2.264,45, beschlossen.  
 

XXX 
 
Die Leistungen der StraÇen-
bauarbeiten betreffend der 
Sanierung der Oberen Gar-
tenstraÇe werden einstimmig 
laut dem Vergabekriterium 
des niedrigsten Preises 
(Billigstbieterprinzip) an die 
Fa. Porr Bau GmbH, Tiefbau 
NL Niederºsterreich, 3500 
Krems an der Donau, zu den 
Bedingungen und Einheits-
preisen des Angebotes vom 
09.08.2022 mit einer Summe 
von ú 537.730,56 inkl. MWSt 
vergeben. 
 

XXX 
 
Einstimmig beschlossen wur-
de das Projekt ĂZubau des 
Kindergartens Kºnigsbrunn 
am Wagramñ anhand eines 
Grundsatzbeschlusses. 
 

XXX 
 
Mit einer Enthaltung (GR Karl 
Grill - ¥VP) wurde der 

Beschl¿sse aus dem Gemeinderat 
 

Die Entscheidungen der Gemeinderatssitzungen vom 13.09.2022 und 27.10.2022 
kurz zusammengefasst: 
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Tauschvertrag zwischen der 
Marktgemeinde Kºnigsbrunn 
am Wagram und der Rº-
misch-Katholischen Pfarrkir-
che zum Heiligen Laurentius 
in Bierbaum am Kleebigl be-
schlossen. 
 

XXX 
 
Einstimmig beschlossen wur-
de die Annahme des Kaufan-
botes vom 06.10.2022 betref-
fend das GSt-Nr. 1035/3, EZ 
639, (664 mĮ) KG Kºnigs-
brunn am Wagram, von Frau 
Beate Genger und Herrn Hel-
mut Weichselbaum mit einem 
Kaufpreis von ú 43.160,00 
(ú 65,00/mĮ). 
 

XXX 
 
Weiters wurde hinsichtlich 
des Projektes ĂZubau des 
Kindergartens Kºnigsbrunn 
am Wagramñ einstimmig 
beschlossen, f¿r den Vorent-
wurf ¿ber den Zubau des 
Kindergartens die Architek-
ten DI Vogel aus Kirchberg 
am Wagram mit dem Ange-
bot ¿ber ú 13.686,72 inkl. 
MWSt sowie das Architek-
tenb¿ro A-Quadrat aus Tulln 
an der Donau mit dem An-
gebot von ú 9.000,00 inkl. 
MWSt zu beauftragen. 
 

XXX 
 
Mit einer Enthaltung (GR  
Markus Tomaselli - KLuG) 
wurde die Verlªngerung des 
Pachtvertrages zwischen der 
Marktgemeinde Kºnigsbrunn 
am Wagram und Frau Anna 
und Herrn Adam Zalusinski 
beschlossen. Pachtgegen-
stand ist ein Teil des GSt-Nr. 
213 Wald (ca. 1.250 mĮ). 
Die Verlªngerung des Pacht-

vertrages wurde zu den glei-
chen Konditionen, wie im 
Pachtvertrag vom 12.12.2011 
vereinbart, beschlossen. Die 
Verlªngerung beginnt mit 
01.07.2021 und endet am 
30.06.2031, ohne, dass es ei-
ner Aufk¿ndigung bedarf. 
 

XXX 
 
Einstimmig beschlossen wurde 
die Genehmigung der Verord-
nung der Marktgemeinde Kº-
nigsbrunn am Wagram ¿ber 
das Halten und Parken verbo-
ten auf dem gesamten Platz 
beim Kindergarten. Ausgenom-
men sind die Schulbusse f¿r 
den Transport der Sch¿ler bzw. 
der Kindergartenkinder. Den 
Bediensteten des Kindergar-
tens ist es gestattet, auf den 
gekennzeichneten Parkplªtzen 
der Marktgemeinde ihre Fahr-
zeuge abzustellen. 
 

XXX 
 

Ebenso einstimmig beschlossen 
wurde die Fºrderung des Heiz-
kostenzuschusses seitens der 
Marktgemeinde Kºnigsbrunn 
am Wagram f¿r die Periode 

2022 / 2023 mit einem Be-
trag in Hºhe von ú 450,00. 
 

XXX 
 
Einstimmig beschlossen wur-
den zum Projekt ĂSchaffung 
von Wohnraum in der KG 
Utzenlaañ folgende Grund-
st¿cksankªufe bzw. ïtausch: 
 

¶ Ankauf GSt-Nr. 517, EZ 58, 
1.651 mĮ um ú 49.530,00 
von Herrn Josef Schwan-
zer, Utzenlaa 

¶ Ankauf GSt-Nr. 515, EZ 60, 
1.184 mĮ und GSt-Nr. 514, 
EZ 60, 1.440 mĮ um 
ú 78.720,00 von Herrn 
Franz Strasser, Wien, Frau 
Elfriede Eichinger, Rust, 
und Frau Sonja Strasser, 
Utzenlaa 

¶ Tausch zwischen Herrn 
Johann Mayerhofer, 
Utzenlaa, GSt-Nr. 513, EZ 
114, 3.665 mĮ, und der 
Marktgemeinde, GSt-Nr. 
478, EZ 8, 16.993 mĮ, und 
die zusªtzliche Ausbezah-
lung eines Betrages in Hº-
he von ú 6.660,00 

 
XXX 
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AusgsteckËt is: 
 

Heuriger Lutzmayer-Muik 

04.11.2022 bis 20.11.2022 

 

Heuriger M. Mayer 

10.11.2022 bis 20.11.2022 

 

 

Alle Infos zu den genauen ¥ff-
nungszeiten finden Sie auf der 
Homepage der Marktgemeinde 
Kºnigsbrunn oder auf den 
Homepages der jeweiligen 
Weinbaubetriebe! 



Kºnigsbrunn am Wa-
gram) ein Schulstartgeld 
in Hºhe von ú 70,00 aus-
bezahlt.  
 
Dieses kann ganz unb¿rokra-
tisch im B¿rgerservice beho-
ben werden. Der Auszah-
lungszeitraum f¿r das heurige 
Schuljahr lªuft noch bis 
30.11.2022. 
 
Ein weiteres groÇes Problem 
stellt f¿r viele Familien und 
Haushalte die Energiekrise 
dar. Damit verbundenen sind 
stark gestiegene Kosten f¿r 
Strom, Treibstoff oder Wªr-
me.  
 
Hier haben sowohl das Land 
N¥ als auch der Bund nun-
mehr eingelenkt.  

 
Die Strompreisbremse des 
Bundes ist fixiert und in N¥ 

kann man den blau-gelben 
Strompreisrabatt beantra-
gen.  
 

Anmelden f¿r den blau-
gelben Strompreisrabatt 
kºnne Sie sich unter https://
www.evn.at/home/
strompreisrabatt. 
 
Konkret hat das Land N¥ 
5 MaÇnahmen gegen die 
Teuerung prªsentiert: 
 

¶ blau-gelber Strompreisra-
batt 

¶ blau-gelbes Schulstartgeld 

¶ blau-gelbe Wohnbeihilfe 

¶ blau-gelbe Pendlerhilfe 

¶ blau-gelber Heizkostenzu-
schuss 

 
Alle nªheren Informationen 
dazu finden Sie unter 
https://land-noe.at/

Schulstartgeld und diverse Fºrderungen 

Wir befinden uns in heraus-
fordernden Zeiten. Die statt-
findenden Preisexplosionen 
auch f¿r den Bedarf des tªg-
lichen Lebens stellen uns vor 
groÇe Probleme und f¿hren 
zu einer gewissen Unsicher-
heit. 
 
Um Familien zumindest hin-
sichtlich der Anschaffungen 
f¿r den Schulbedarf der Kin-
der zu entlasten gibt es so-
wohl seitens des Landes N¥ 
eine Fºrderung wie auch sei-
tens der Marktgemeinde Kº-
nigsbrunn. 

 
Das blau-gelbe Schul-
startgeld des Landes N¥ 
kann noch bis 04.02.2023 f¿r 
Sch¿lerInnen, die eine Primar
- oder Sekundarschule besu-
chen, bzw. Lehrlinge bean-
tragt werden. Es wird in einer 
Hºhe von ú 100,00 pro Sch¿-
lerIn bzw. Lehrling ausbe-
zahlt. 
 
Den entsprechenden Link, 
um das blau-gelbe 
Schulstartgeld zu beantra-
gen, finden Sie auf unserer 
Homepage. 
 
Seitens der Marktgemein-
de Kºnigsbrunn am Wa-
gram wird wie auch 
schon bisher f¿r Schulan-
fªnger (1. Klasse der VS 
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Foto: Land N¥ 

¥VP-Landes-
hauptfrau Johanna 
Mikl-Leitner und 
¥VP-Landtags-
abgeordneter Ren® 
Lobner informieren 
¿ber die beschlosse-
nen Hilfspakete.  



Bei der Marktgemeinde Kºnigsbrunn am Wagram gelangt die Stelle eines/r Arbeiters/in mit einem 
BeschªftigungsausmaÇ von 40 Wochenstunden zur Besetzung. 
 
Die Anstellung und Entlohnung erfolgt nach den Bestimmungen des N¥ Gemeinde-
Vertragsbedienstetengesetzes 1976 (GVBG), LGBl. 2420 in der geltenden Fassung vorerst befris-
tet auf die Dauer von 6 Monaten und wird bei zufriedenstellender Leistung in ein unbefristetes 
Dienstverhªltnis umgewandelt. Bei Bedarf auch Samstag, Sonn- und Feiertagsdienst sowie Rufbe-
reitschaft. 
 
Die Einreihung erfolgt in den Dienstzweig Nr. 2, Entlohnungsgruppe 5 
 
Voraussichtlicher Dienstantritt: Jªnner 2023 
 
Aufgabenbereich: 
Erledigung aller anfallenden Arbeiten im AuÇen- und Innenbereich der Marktgemeinde z.B.: Win-
terdienst, StraÇeninstandhaltung, Gr¿nraumpflege, Wasser- und Kanalarbeiten, Elektroarbeiten, 
Friedhofsarbeiten inkl. Totengrªberarbeiten, allgemeine Tªtigkeiten im Zustªndigkeitsbereich des 
Bauhofes. 
 
Anstellungserfordernisse: 

¶ ºsterreichische Staatsb¿rgerschaft oder Staatsb¿rger eines EU oder EWR Mitgliedslandes 

¶ abgeschlossener Prªsenz- bzw. Zivildienst 

¶ abgeschlossene Berufsausbildung in einem handwerklichen Beruf (Vorlage aller Ausbildungs
- und Verwendungszeugnisse) 

¶ kºrperliche und gesundheitliche Eignung 

¶ einwandfreies Vorleben (Vorlage einer Strafregisterbescheinigung) 

¶ Besitz des F¿hrerscheines der Klasse B inkl. Code 96. Erw¿nscht: BE, F oder C 

¶ Lern- und Leistungsbereitschaft (Besuch von Kursen zur Weiterausbildung) 

¶ Flexibilitªt der Arbeitszeit (Arbeitszeitverlagerung ï fallweise auch Wochenend- und Nacht-
dienst ï insbesondere bei Winterdienstarbeiten, Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft) 

¶ handwerkliches und technisches Geschick 
 
Wenn Sie also den Umgang mit der Bevºlkerung schªtzen und direkt am Gemeindegeschehen in 
unserer Gemeinde mitwirken mºchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. 
 
Ihre Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsschreiben, Lebenslauf mit Foto, Zeugnisse ¿ber Schul- 
und Berufsausbildung und eine Strafregisterbescheinigung ï nicht ªlter als 3 Monate) sind bis 
30.11.2022 per Mail an marktgemeinde@koenigsbrunn.at oder per Post an die Marktgemeinde 
Kºnigsbrunn am Wagram, Abteilung Amtsleitung, Rathausplatz 1, 3465 Kºnigsbrunn am Wagram 
zu senden. 
 
Hinweis zur DSGVO:  
Mit Abgabe Ihrer Bewerbungsunterlagen erklªren Sie sich einverstanden, dass Ihre persºnlichen 
Daten f¿r die Bearbeitung der Stellenausschreibung verwendet werden. 
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Stellenausschreibung Bauhof 
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Holzverkauf 

Brennholzverkauf / Lizitation in Bierbaum, Utzenlaa und Hippersdorf 
 
Die Marktgemeinde Kºnigsbrunn verkauft am Samstag, 26.11.2022, Brennholz ab Stock gegen Bar-
zahlung. 
 
Treffpunkt:  08:00 Uhr Ziegelofen Utzenlaa 
  09:00 Uhr Hubertusweg Bierbaum 
  10:30 Uhr Felberºrtl Hippersdorf  
 
Holzart:  Utzenlaa ï Weide 
  Bierbaum ï Pappel und Akazie 
  Hippersdorf ï Weide und Akazie 
 
Interessenten mºgen sich bitte vor Ort einfinden! 

Jagdgenossenschaft Kºnigsbrunn 

Die Kºnigsbrunner Jªger wollen den Gemeindeb¿rgern frisches und gesundes Wild aus ihrem Jagd-
gebiet anbieten.  
 
Wild:  
 
Feldhase im Ganzen      7,00 ú  
Feldhase zerwirkt und nackt  12,00 ú  
Feldhase zerwirkt und vakuumiert  15,00 ú  
 
Fasan im Ganzen      5,00 ú  
Fasan ausgelºst und vakuumiert    8,00 ú  
 
Reservierung nach Verf¿gbarkeit  
 
Reh im Ganzen      5,00 ú/kg  
Reh ausgelºst und beschriftet  40,00 ú  
 
Das Niederwild kann je nach Jagdtermin am Tag danach, nach telefonischer Vereinbarung abgeholt 
werden! Das oben angef¿hrte Wild ist bis 31.12.2022 erhªltlich.  
 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!  
 
Ansprechpartner:  
 
Bauer Fritz   0664/4353921  
Mann Raimund  0664/5130925  
Fritz Hermann  0664/9465062  



Hausapotheke Ordination Dr. Mayer 
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Liebe Patientinnen und Patienten! 
 
Einige aktuelle Informationen f¿r Sie: 
 
GRIPPEIMPFUNG sowie COVID-19-Impfung: jederzeit nach Voranmeldung! Es ist ausrei-
chend Impfstoff in der Ordination lagernd. 
Derzeit lªuft auÇerdem die PNEUMOKOKKEN-Impfaktion - dh der Impfstoff kann zum verg¿ns-
tigten Preis erworben werden. 
 
PHYSIKALISCHE THERAPIE UND HEILMASSAGE: 
Telefonische Terminvereinbarung an unseren Ordinationstagen unter 0660/1494150 (Philipp  
Mayrhofer). 
 
 RZTLICHE HAUSAPOTHEKE: 
Sie haben die Mºglichkeit, Ihre Dauermedikation vorzubestellen: 

¶ telefonisch wªhrend der Ordinationszeiten: 02278/35135 

¶ per e-Mail: ordination.an.der.au@gmail.com. 
Wir bereiten alles f¿r Sie vor und die Medikamente kºnnen zeitsparend wªhrend der ¥ffnungszei-
ten abgeholt werden: 
Montag 8-13 h, Dienstag 13-18 h Donnerstag 8-13 h, Freitag 8-13 h 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Mit herzlichen Gr¿Çen, 
Dr. Sigrid Mayer 

Heizkostenzuschuss 2022/2023 

Die Landesregierung hat be-
schlossen, sozial bed¿rftigen 
NiederºsterreicherInnen einen 
einmaligen Heizkostenzu-
schuss f¿r die Heizperiode 
2022/2023 in der Hºhe von 
ú 150,00 zu gewªhren.  

Zusªtzlich wird aufgrund der 
aktuellen Teuerungswelle im 
Energiebereich (insbesondere 
Heizkosten) f¿r das Jahr 
2022/2023 eine N¥ Sonderfºr-
derung zum Heizkostenzu-
schuss 2022/2023 in Hºhe von 
ú 150,00 pro Haushalt ge-
wªhrt.  
 
Seitens der Marktgemeinde 
Kºnigsbrunn wird heuer - Be-

schluss des Gemeinderates 
vom 27.10.2022 - ein Heiz-
kostenzuschuss in Hºhe von 
insgesamt ú 450,00 pro be-
rechtigtem Haushalt gewªhrt! 
 
Der Heizkostenzuschuss kann 
von 01.10.2022 bis 
31.03.2023 auf dem Gemein-
deamt des Hauptwohnsitzes 
beantragt werden. 

Wer erhªlt den Heizkos-
tenzuschuss? 

¶ Ausgleichszulagenbezie-
herInnen 

¶ BezieherInnen einer Min-
destpension nach Ä 293 ASVG 

¶ BezieherInnen einer Leis-
tung aus der Arbeitslosenver-

sicherung, die als arbeitssu-
chend gemeldet sind und de-
ren Arbeitslosengeld / Not-
standshilfe den jeweiligen Aus-
gleichszulagenrichtsatz nicht 
¿bersteigt. 

¶ Sonstige Einkommensbe-
zieherInnen, deren Familien-
einkommen den Ausgleichszu-
lagenrichtsatz nicht ¿bersteigt. 
 
Bitte beachten Sie, dass bei 
der Antragstellung sªmtliche 
Einkommensnachweise aller im 
Haushalt lebenden Personen 
sowie die E-Card vorgelegt 
werden m¿ssen. 



Worum geht es bei PIAAC? 

Ob beim Einkauf im Supermarkt, bei Behºrdenwegen oder in der 
Arbeit: Erwachsene setzen tagtªglich Alltagsfªhigkeiten ein, 
meist ohne ¿berhaupt dar¿ber nachzudenken und nehmen so 
am gesellschaftlichen Leben aktiv teil. Die PIAAC-Studie erfasst diese Fªhigkeiten und liefert so Er-
kenntnisse f¿r die Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik.  F¿r die Teilnahme sind keine beson-
deren Kenntnisse oder Fªhigkeiten notwendig. 

Wer kann teilnehmen? 

Worum geht es beim AES? 

Wir erwerben im Laufe unseres Lebens viele Kenntnisse und Fª-
higkeiten. Uns interessiert: Haben die Menschen ¥sterreich im 
letzten Jahr etwas Neues gelernt? Das kann beruflich oder privat 
gewesen sein. Dabei ist es egal, ob das ¿ber eine App am Handy, in einem Kurs vor Ort oder onli-
ne, mit einem Online-Video oder im Freundeskreis war. Die AES-Erhebung erfasst diese Bildungsak-
tivitªten und liefert so Erkenntnisse f¿r die Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik. F¿r die Teil-
nahme sind keine besonderen Kenntnisse oder Fªhigkeiten notwendig. 

Wer kann teilnehmen? 

Wo gibt es weitere Informationen? 
¶ www.statistik.at/piaac 
¶ piaac@statistik.gv.at 
¶ aes@statistik.gv.at 
¶ +43 1 711 28-8488 (Montag bis Freitag 8:00ï17:00)  

Statistik Austria - Erhebung zu Alltagsfªhigkeiten von 
Erwachsenen (PIAAC) und Erwachsenenbildung (AES) 
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Statistik Austria wªhlt eine zufªllige Stichprobe Erwachsener aus.  

 

Diese Personen werden schriftlich zur Teilnahme eingeladen. Wer einen 
Einladungsbrief erhªlt, vereinbart einen passenden Termin mit einer Erhe-

 

Die Befragung besteht aus zwei Teilen. Nach einem allgemeinen Fragebo-
gen bearbeiten die Studienteilnehmer:innen eigenstªndig Alltagsaufgaben.  

 

Als Dankeschºn f¿r die Teilnahme bekommen alle Studienteilnehmer:innen 
50 Euro. Sie kºnnen zwischen einem Einkaufsgutschein und der Weiter-
leitung einer Spende an ein ºsterreichisches Naturschutzprojekt 

 

Statistik Austria wªhlt eine zufªllige Stichprobe Erwachsener aus.  

 

Diese Personen werden schriftlich zur Teilnahme eingeladen. Nur von Sta-
tistik Austria eingeladene Personen kºnnen an der Befragung teilnehmen. 

 Als Dankeschºn f¿r die Teilnahme bekommen alle Befragten 10 Euro. Sie 
kºnnen zwischen einem Einkaufsgutschein oder der Weiterleitung einer 
Spende an ein ºsterreichisches Naturschutzprojekt wªhlen. 



¥ffentliche WC-Anlage in der Kellergasse 
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Die Errichtung der ºffentlichen 
WC-Anlage in der Kellergasse 
Am Bromberg in Kºnigsbrunn 
am Wagram ist so gut wie ab-
geschlossen. Es sind lediglich 
noch kleinere Arbeiten zu ver-
richten. 
 
Das Gebªude wurde groÇteils 
in Eigenregie durch die Mitar-
beiter des Bauhofes errichtet. 
 

Zuletzt wurde die AuÇenanlage 
gestaltet und die Lichtinstalla-
tionen vorgenommen. Im In-
nenbereich wurden Bewe-
gungsmelder f¿r das Licht an-
gebracht. 
 
Zuk¿nftig soll das behinderten-
gerechte WC allen Personen, 
die sich in der Kellergasse auf-
halten, zur Verf¿gung stehen. 
 

Die Besitzer eines Kellers in 
der Kellergasse sollen zudem 
die Mºglichkeit bekommen, 
einen Schl¿ssel f¿r das WC-
Gebªude am Gemeindeamt zu 
erhalten (Benutzung aller Toi-
letten). 
 
Die genauen diesbez¿glichen 
Regelungen werden noch aus-
gearbeitet und bekannt gege-
ben. 

links:  
AuÇenansicht des WC-Gebªudes 
 
unten:  
behindertengerechte Toilette 

WC Damen WC Herren 



VerkehrsmaÇnahme Schutzweg in Kºnigsbrunn 
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Am 24.10.2022 hat seitens der 
Bezirkshauptmannschaft Tulln 
im Beisein von Vertretern der 
Marktgemeinde Kºnigsbrunn 
am Wagram sowie des N¥ Ge-
bietsbauamtes Mºdling und 
der StraÇenmeisterei Kirchberg 
am Wagram eine Verkehrsver-
handlung stattgefunden. 
 
Grund daf¿r war die etwaige 
Verlegung des Schutzweges im 
Bereich Rathausplatz. Dieser 
ist aufgrund des gesperrten 
Gehsteiges entlang der Durch-
fahrtsstraÇe beim Rathausplatz 
derzeit eigentlich unbenutzbar. 
 
Diesbez¿glich wurde seitens 
der StraÇenmeisterei Kirchberg 
am Wagram am 01.06.2022 
auch eine Verkehrszªhlung 
(PKW-Einheiten und Querun-
gen durch FuÇgªnger) durch-
gef¿hrt und der Bezirkshaupt-
mannschaft Tulln vorgelegt. 
Dabei wurden von 07:00 Uhr 
bis 08:00 Uhr 137 PKW-
Einheiten und 4 FuÇgªnger 
sowie in der Zeit von 12:00 

Uhr bis 13:00 Uhr 104 PKW-
Einheiten und 5 FuÇgªnger 
registriert. 
 
Im Gutachten wurde daher 
festgehalten, dass aufgrund 
des geringen Fahrzeugver-
kehrs f¿r die wenigen FuÇgªn-
ger ausreichend Zeitl¿cken 
zum Queren der Fahrbahn vor-
handen sind. Daher ist die An-
lage eines Schutzweges nicht 
erforderlich. 
 
Da aber aufgrund baubehºrdli-
cher Festlegungen der Geh-
steig gesperrt ist, ist FuÇgªn-
gern eine geeignete Querungs-
mºglichkeit anzubieten. Da 
bereits ein Schutzweg markiert 
ist, ist auch an der vor¿berge-
henden Querungsstelle ein 
Schutzweg mit 3 m Breite zu 
markieren (Markierungsfarbe 
weiÇ) und durch Verkehrszei-
chen ĂKennzeichnung eines 
Schutzwegesñ zu kennzeich-
nen. 
 
Der vor¿bergehende Schutz-

weg wird sich westlich des 
Hauses Rathausplatz Nr. 6 be-
finden.  
 
Es ist daher nunmehr die Que-
rungsstelle entsprechend vor-
zubereiten, bevor diese ver-
ordnet werden kann. 
 
Unter anderem ist die StraÇen-
beleuchtung anzupassen, eine 
Gr¿nflªche vor dem Gebªude 
Rathausplatz Nr 11 anzupas-
sen sowie der Strauchbewuchs 
in den Gr¿nflªchen entspre-
chend niedrig zu halten. Der 
barrierefreie Zugang muss 
ebenfalls gewªhrleistet wer-
den. AbschlieÇend wird zu pr¿-
fen sein, ob im Anschluss an 
die Gr¿nflªche vor dem Objekt 
Rathausplatz Nr. 12 ein Halte-
verbot festzulegen ist (wenn 
der Verkehr nicht auf mindes-
tens 45 m beobachtet werden 
kann). 
 
Der Schutzweg ist dann solan-
ge verlegt, wie der Gehsteig 
gesperrt ist.  

oben:  
derzeit nicht ben¿tzbarer Schutzweg 

rechts:  
Bereich, in dem der vor¿bergehende Schutzweg 
geschaffen werden soll 



Halten und Parken verboten beim Kindergarten 
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Im Bereich vor dem Kindergar-
ten Kºnigsbrunn am Wagram 
kommt es immer wieder zu 
brenzligen Verkehrssituationen 
aufgrund des geringen Platzes 
f¿r Parkflªchen und Fahrbahn. 
 
In der Sitzung des Gemeinde-
rates am 27.10.2022 wurde 
daher beschlossen, beim Kin-
dergarten in Kºnigsbrunn am 
Wagram das ĂHalten und Par-
ken verbotenñ zu verordnen. 
 
Demnach ist es Lenkern von 
Fahrzeugen zuk¿nftig in der 
Zeit von 07:00 Uhr bis 09:00 

Uhr sowie von 11:00 Uhr bis 
13:00 Uhr aus Gr¿nden der 
Sicherheit, Leichtigkeit und 
Fl¿ssigkeit des Verkehrs verbo-
ten, auf dem gesamten Platz 
beim Kindergarten zu halten 
bzw. zu parken.  
 
Ausgenommen davon sind die 
Schulbusse f¿r den Transport 
der Sch¿ler bzw. der Kinder-
gartenkinder. 
 
Den Bediensteten des Kinder-
gartens ist es erlaubt, auf den 
daf¿r gekennzeichneten Stell-
plªtzen der Marktgemeinde 

Kºnigsbrunn am Wagram ihre 
Fahrzeug abzustellen. 

Sanierung Obere GartenstraÇe 

Am 03.11.2022 wurde mit der lang geplanten Sa-
nierung der Oberen GartenstraÇe in Kºnigsbrunn 
am Wagram begonnen. 
 
Die Sanierungsarbeiten werden seitens der Fa. Porr 
aus Krems vorgenommen. Der diesbez¿gliche Be-
schluss wurde in der Sitzung des Gemeinderates 
am 13.09.2022 gefªllt (Seite 3 der Zeitung). 
 
Zunªchst wird der Abschnitt von der Fa. Getrªnke 
Bayer bis zur Kreuzung mit der BahnstraÇe saniert. 
Nachfolgend wird die Sanierung in Richtung Kreu-
zung mit der MarktstraÇe vorgenommen. 
 
Entsprechende Informationen der Anrainer sind 
seitens der Gemeinde erfolgt, ebenso haben Bege-
hungen mit den Bewohnern und den zustªndigen 
Personen der ausf¿hrenden Firma stattgefunden, 
um die Anrainer ¿ber die genau geplanten Ausf¿h-
rungen in Kenntnis zu setzen. 
 
Wir bedanken uns an dieser Stelle bei den B¿rge-
rinnen und B¿rgern f¿r das Verstªndnis hinsichtlich 
der Bauarbeiten und entschuldigen uns bereits an 
dieser Stelle f¿r etwaige kleinere Verkehrsbehinde-
rungen. Der erste Abschnitt der Oberen GartenstraÇe der 

seitens der Fa. Porr saniert wird. 



 

Energiespar-Tipps 
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